
  
 

 
Beschlussauszug 

ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Neuenkirchen vom 14.07.2025 () 

 
 
Top 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 
Herr Richter eröffnet die Sitzung und begrüßt die Gemeindevertreter und Gäste. Die 
Gemeindevertreter wurden ordnungsgemäß zur Gemeindevertretersitzung 
eingeladen. Es sind 7 von 11 Gemeindevertretern anwesend. Somit ist die 
Beschlussfähigkeit gegeben. 
Herr Richter begrüßt besonders Herrn Andreas Wulf, der aufgrund der 
Mandatsniederlegung von Frau Niemann neues Mitglied der Gemeindevertretung ist 
und überreicht ihm ein kleines Präsent. Weiterhin verpflichtet Herr Richter Herrn 
Wulf wie folgt:  
„Sehr geehrter Gemeindevertreter, ich verpflichte Sie auf der Grundlage der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, ihr Mandat im 
Rahmen der Gesetze nach freier, nur dem Gemeinwohl verpflichtenden 
Überzeugung auszuüben. Ich verpflichte Sie zur Teilnahme an Sitzungen der 
Gemeindevertretung, wenn Sie nicht aus wichtigem Grund verhindert sind. Ich 
verpflichte Sie zur Verschwiegenheit über die Ihnen bei Ihrer Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten, jedoch nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.“ 
«Sachverhalt» 
 
 
 
 
Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. 
 

 
Neverin, den 16. September 2025 
 
 
 
Frank Richter 
Gemeinde Neuenkirchen 
 
 
 


